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Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation
(Verbraucherinformationsgesetz - VIG)

ERBE mit dem sogenannten Grundbescheid vom 26.08.2019 hat die Stadt Leipzig, Veterinär- und
Lebensmittelaufsichtsamt (folgend: VLA), über Ihren Antrag nach dem Verbraucherinformations-
gesetz entschieden. |

Wir bitten um Kenntnisnahme, dass der verantwortliche Lebensmittelunternehmer gegen den
Grundbescheid anwaltlich Widerspruch eingelegt hat. Gleichzeitig beantragte er die Aussetzung der
Vollziehung des Grundbescheides bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung im Hauptsachverfahren.

— Mit vorgenanntem Antrag bittet der Lebensmittelunternehmer die Behörde, den vonihr erlassenen
Bescheid so lange nicht umzusetzen, bis ein Gericht gegebenenfalls in letzter Instanz abschließend
über den Bescheid entschieden hat oder der Widerspruch bzw. die Klage zurückgenommenwird.

in den ietzten Monaten habenverschiedene Gerichte in Deutschland in Verfahren des einstweiligen
Rechtsschutzes in gleichgelagerten Fällen entschieden, dass die Behörden ihre Entscheidungen
solange nicht vollziehen dürfen, bis in einem nachgelagerten Hauptsacheverfahren über alle
Rechtsfragen entschieden wurde. Die Entscheidungen begründendie Gerichte maßgeblich mit dem
Umstand, dass einmal herausgegebene Kontrollberichte nie wieder zurückgenommen werden
könnten. Daher sei zunächst die Rechtmäßigkeit der Grundentscheidung zu überprüfen.

 
Unter Berücksichtigung dieser gerichtlichen. ‚Entscheidungen hat das VLA dem Antrag des
Lebensmittelunternehmers stattgegeben und die Vollziehung des Grundbescheides bis zu dessen
Bestandskraft ausgesetzt. |

Bis zu einer Entscheidung über den Widerspruch und der gegebenenfalls anschließenden Klage ist

der oben genannte Grundbescheidnicht vollziehbar. Die gesonderte schriftliche Auskurftserteilung
Ihnen gegenüberist somit bis auf Weiteres nicht möglich.
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ungsgemäß kann es ein! en, bis eine abschließende Ent

een Bitte betrachten Sie dies? Schreiben daher als Zwischeninformation. seherdung

Bereits zu diesem ZeitpunkteeDrdas weitere Verfahreninformieren. Halten Sie an

Ihrem Antrag fest und MY rück, wird d smittelunternehmer seinen Widerspruch gegen die

Entscheidung des VLA nicht 2 r Entscheiaur Verfahren nach Abschluss einerinternen Prüfung an

die Landesdirektion Sachsen ir -a übergeben. Sollte es im Anschluss daran zu einem

Klageverfahren VO dem Verwa 959 kommen,ist zu erwarten, dass Sie als Antragstellerin

zu diesem Verfahren beigeladen WERIEN.
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